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Stadt  M a r s b e r g
- Der  Bürgermeister  -

Amt für Planung  und Liegenschaften
AZ:  61 - 26-04,06

Marsberg,  den

B e k a n n t m  a c h u n q

1. Änderung des Bebauungsplans  Nr.  4yySüdwes:trich  der  Antoniuskapel[e"

im Stadtteil  Essentho  der  Stadt  Marsberg

Erneute  Offenlage  des  Planentwurfs  mit  seinen  Bestandteifen  und  Anlagen

gem. § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m.  !  3 (2) BauGB

Der Pianungs-, Bau- und Umweltausschus.s  der Stadt  Marsberg  hat in seiner  Sitzung  am

11.09.2018  folgenden  Besch1uss  gefasst:

,,Am Bebauungspian  Nr. 4,ßüdwest1ich  der  Antoniuskapeile"  im Stadtteil  Es-
sentho  wird  eine  1. Anderung  durchgerüM.  Die Anderung  erfolgt  im beschleu-

nigten  Verfahren  gem. § 13a  Baugesetzbuch  (BauGB)."

Das Planverfahren t7einha1tet zwei Änderungspunkte:

Einerseits  sol1en d'ie pl'anungsrechtlichen  Voraussetzungen  für geeignete  Grund.stückszu-
schnitte  in dem nördlich  anschließenden  Wohnbau,gebiet,,WestIich  der Goldbusctistraße"  ge-
schaffen  werden.

Andererseits  soli ein für die OberfIächenentwä.sserung  erforder1iches  R'egenrückha)!ebecken
pianu'ngsrechtfich  verankert  werden,  Der  Pfanbereich  umfasst  die Grundstücke  Gemarkun.g  Es-
sentho,  Flur  2', Flurstücke  537 teilweise  (tlw.),  538 tlw., 539  tlw., 540 tlw.., 541 tlw. und 542  tlw.
Die Grundstücksbereiche  sind  im derzeit  gültigen  Be.bauungsplan  als,,Private  Grünfläche'  dar-

gesteJit. ZLik €Jnftig soif in Teifbereichen  eine  Ausweisung  afs,,A(lgemeines  V%hngebiet"  und,,Fiä.-
ch'en für  die Abwasserbeseitigung  -  Rückha!tung  vOn Nieders'chla,gswasser"  erfo1gen.  Eine Be-
bauung  der Neuausweisung,,AIIgemeines  'Wohngebiet"  wird durch  die Anderung  nicht  e.rmög-

l'ichi, sie dient  der Aniage  von Hausgärten.

Die Planunter)agen  haben  gem.  § 3 (2) BauGB  in der Zeit  vom 11. Dezember  2018  bis I 5. Ja-
nuar  2019  einschließlich  füfentlich  ausgelegen.  Auf Hinweis  der Unteren  Naturschutzbeh6rde
des H'o.chsauerIandkreises  wurden  die Planunterlagen  um eine vertiefende  Betrachtungsweise
hinsicht(ich  des Artenschutzes  ergänzt.  Auf  Hinweis  des Geologischen  Dienstes  NRW  wurden
die Planunterlagen  um Angaben  zum Baugrund  urid Bodenschutz  erweitert.

Der Geltungsbereich  der 1. Änderung  des Bebauungsplans  Nr. 4,,Südwest1ich  der  Antoniuska-
pelle"  im Stadtteil  Essentho  ist in der  anliegenden  Ubersichtskarte  im Maßstab  I :5.000  gekenn-
zeichnet.
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Der Entwurf der o.g. Änderung wird mit der Begründung,  den nach Einschätz.ung der Ge.meinde

we'sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen  Informationerr,  der  FFH-

Verträglichkeitsstudie sowie den, in der Veröffentlichung  gem. § 3 (2) eingegangenen  abwä-
gungsrelevanten  Stellungnahmen,  in der Zeit von

Mittwoch,  den 20. Mai 2028 bis Montaq,  den 22. Juni  2026 einschließlich
gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB

auf der Internetseite https://www.marsberq.de  unter der Rubrik ; Unterpunkte  ,Bauen

und Wohnen",,,Bauleitp1anunq".,,,Bauleitpläne  im Verfahren"  veröffentlicht.

ZusätzIich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unter1agen liegen während  des Veröffe.nt-
lichungszeitraums im Rathaus Marsberg, Lillers-Str. 8, 2. Obergeschoss,  Amt für Planung und  Lie-

genschaften, während  der Dienststunden  öffentlich aus,

Montag  bis Freitag
Dienstag
Donnerstag

08.00  Uhr-12.30  Uhr
"l4.0'O Uhr-16,00  Uhr

14.00  Uhr-18.00  Uhr

Die Öffentlichkeit kann sich iri diesem Zeitraum über die aiig.emeinen Ziele und Zwecke s.owie

die wesentlichen  Auswirkungen  der Planungen  informieren,  Während  der  Aus.legungsfrist

können Stellungnahmen  abgegeben  werden, d.ie elektronisch  übermittelt  werden  sollen.

Stellungnahmen  per E-Mail können  unter bauleitplanunq@,marsberq.de  eingereicht  wer-
den.

Bei B.edarf können  diese aber auch auf einem alternaiiven  Weg abgegeben  wemen,  zum
Beisp'ieIschrifilichan:  -"-

Stadt  Marsberg

Amt  für  Planung  und  Liegenschaften

Lillers-Str,  8

3443'1  Marsberg

Folgende Arten umweltbezogener  Inform.ationen sind verfüqbar:

I A}lgeme-ine
Auswirkungen
auf   beste-
henden  Schutz-
güter

BeqrÜndung
(05/2026,  Stadt  Marsberg)

Informationen  zur  8ebauungsp)anänderung  im Zusammenhäng  mit  der  be-  '
stehenden  Umwe)tsituation  und Bewertung  der Umweltauswirkungen  des
geplanten  Vorhabens

2

I

Auswirkungen
auf  das  Schutz-

gut  Tiere,
Pflanzen  und

die  biologische
Vtelfalt

B- eqründunq

(ü5/2026,  Stadt  Marsberg)

1nTormationen  zur  bestehenden  Umweltsituation  und die.. Bewertung  der

Umweltausw'irkungen  des geplanten  Vorhabens

FFH-Verträglichkeitsstudie-
(03/2026,  Höke  Landschaftsarchitektur  / Umweltplanung  GbR,  Bie!e.fe1d)

Informationen  zur  Verträglichkeit  des Pianvorhabens  mit FFH-,  Vogel-  '
schutz-  und Natura-2000-Gebieten

3 Auswirkungen

auf  das  Schutz-

gut  Fläche  und

Boden

Beqrpndunq

(05/2026,  Stadt  Marsberg)

Informationen  zur  bestehenden  Umweltsituation  und die Bewertung  der

Umweltauswirkungen  des geplanten  Vorhabens
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4 Auswirkungen
auf  das Schutz-
gut  Wasser

Begründung

(05/2026,  Stadt  Marsberg)

Informationen zur bestehenden Umweltsituation  und die B'ewertung  der

Umwe(tauswirkungen  des geplanten  Vorhabens
5 Auswirkungen

auf  das Schut-
gut  Klima  und
Luft

Beqründunq
(05/2026,  Stadt  Mars.berg)

informationen zur bestehenden Umweltsituation  und die Bewertung  d.'er
.....Umweltauswirkungen  des geplanten  Vorhabens

Folgende inhaltliche Ste1lungnahmen von Behörden und sonstiqen Trägqrpöffentlicher  Belanqe

zu umweltbezogenen Informationen sind  einqeqanqen:

. BehÖrde,-odersonstiger  Trä-
ger  öffer)tlicher  Belange

InhaItderSteUungnahme  o'

Hochsauer1andkreis Stellungnahme  aus. S.icht der Unteren  Naturschutzbehörde,  Jagd  '

- Hinweis  zum Artenschutz

Geo1ogischer  Dienst  NRW Stellungnahme  aus Sicht  des Bode'nschutzes
- Hinweis  zum Baugrurid

- Hinweis zum' Umgang mit Mutterboden i

Hinweise:

Nicht  fristgerecht  eingereichte  Ste)lungnahmen  können bei der BeschlussTassung  über  den Bebauun,gs-

plan gem. § 4'a (6) BauGB'  unberücksichtigt  bleiben.  Ein Antrag  nach § 47 der VerwaItungsgerichtsord-

nung ist unzulässig,  soweit  mit ihm Einwendungen  geItend gemacht  werden,  die vom Antragste.ller  im

Rahmen  der Auslegung  nicht  oder  verspätet  geltend  gemacht  wurden,  aber  hätten  geltend  gemacht  wer-

den können.

Hingewiesen  wird auf die Vorsct"iriften  des §§ 214 und 2a15 BauGB. Danach  ist eine nach § 214 (j') Satz

1 Nr. 1-3 BauGB  beachtliche  Verletzung  der dort bezeichneten  Ve.rfahrens-  und Formvorschriften  und

nach § 2"l4 (3) Satz 2 BauGB  beacht1iche  Mängel  des Abwägungsvorgangs  unbeachtlich,  we.nn sie ni'cht

innerhalb  eines Jahres seit Bekanntmachung  der Satzung  des Bebauung.splans  bzw. der F1äche.nnut-

zungsp1anänderung  s.chriftIich.gegenüber  der  Stadt  Marsberg  unter  Dar1egung  des. die Verletzun,g  begrün-

deten Sachverhalts  geltend  gemacht  worden  sind.

BezügJich der  Änderung  des FIächennutzungsplans  ist ergänzend.  darauf  hinzuweisen,  dass eine Vere'i-

nigung im Sinne des § 4 (3) Satz I Nummer  2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  in einem Rechts-

beheltsverfahren  nach § 7 (2) des UmweIt-RechtsbeheIfsgesetzes  mit allen Einwendungen  ausg.esch)os-

sen 'ist, die sie im Rahmen  der  Auslegungsfrist  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  geltend  gemacht  hat, aber  hätte

geltend  machen  können.

Die Verarbeitung  person.enbezogener  Daten.erfolgt  auf der Grund!age  des § 3 BauGB  in Verbindu.ng  mit

Art. 6 (1 ) Buchstabe  e) Datenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO)  und des Datenschutzgesetzes  NRW

(DSG NRW). Die im Bau1eitpIanverfahren  übermittelten  Daten und Informationen  werden  zum Zweck  der

Durchführung  des Verfahrens  und Wahrung  der Beteiligtenrechte  verwendet  und dauerhaft  gespeichert.

Bekanntmachunqsanordnunq

Die ortsübliche  Bekanntmachung  der  erneuten  Offenlage  des  Planentwurfs  der  1. Änderung de.s

Bebauungsptans  Nr. 4,,Südwest1iche  der  Antoniuskapetle"im  Stadtteil Essentho mit seinen  Be-

standteilen  und  Anlagen  wird  hiermit  angeordnet,

Marsberg,  07,05,2026

Der  Bü  ea ter

Koch
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